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Europäische Sozialcharta: Es wird Zeit, sie zu ratifizieren!

Die Schweiz übernimmt ab November den Vorsitz des Ministerkomitees des Europarates. Dieses Jahr wird auch der 60. Jahrestag des Europarates begangen. Die Gelegenheit ist günstig, um die Ratifizierung der Sozialcharta zu beantragen. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Schweiz: Unter den 47 Mitgliedstaaten des Europarates ist die Schweiz eines der letzten Länder, welche die Charta nicht ratifiziert haben.
Die Europäische Sozialcharta (nachfolgend Charta) gewährleistet die sozialen und wirtschaftlichen Rechte in Europa (siehe Kasten). Sie ist die natürliche und unerlässliche Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die ihrerseits die bürgerlichen und politischen Rechte garantiert. Die Menschenrechtskonvention hat die Schweiz zwar 1974 ratifiziert, nicht aber die Charta. 
So vermittelt unser Land unmittelbar vor der Übernahme des Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarates ein schlechtes Bild von sich selbst und misst damit implizit den sozialen und wirtschaftlichen Rechten nicht dieselbe Bedeutung bei wie den bürgerlichen und politischen Rechten, obwohl die Menschenrechte als unteilbar gelten.
Auf diese Weise festigt die Schweiz das Bild der Profitjägerin, die versucht, alle wirtschaftlichen Vorteile des grossen europäischen Marktes zu erlangen, ohne aber die für die Marktregulierung und den lauteren Wettbewerb erforderlichen sozialen Grundnormen zu übernehmen.  So ist die Schweiz nun praktisch das einzige Land in Europa, das die Charta oder ihre revidierte Fassung nicht ratifiziert hat, dies zusammen mit Monaco, Liechtenstein, San Marino, Montenegro und der Russischen Föderation. Die Charta nicht zu ratifizieren bedeutet, sich zu weigern, eine Grundverpflichtung wahrzunehmen, welche die Schweiz einging, als sie Mitglied des Europarats wurde. Die Ratifizierung der Charta war eine Bedingung für den Beitritt der osteuropäischen Länder zum Europarat nach dem Fall der Berliner Mauer.
1976 unterzeichnete die Schweiz die Charta. 1996 scheiterte ein Ratifizierungsversuch im Parlament. Die Wirtschaftskreise führten damals eine intensive Kampagne, die glauben liess, dass die Charta zu einer ständigen Weiterentwicklung des Sozialstaates verpflichtet. In Tat und Wahrheit kann der beanstandete Artikel (Artikel 12 über die soziale Sicherheit) nicht so ausgelegt werden. Was die Arbeitgeberschaft störte, war vielmehr die Tatsache,  dass er als Schutz vor einem Abbau der Sozialleistungen hätte dienen können, was dem damals angestrebten sozialen Moratorium zuwiderlief. Das erklärt, zusammen mit der negativen Haltung des Bundesrates, das Scheitern im Nationalrat. Dieser war somit nicht der Meinung seiner Kommission gefolgt, die einen Bundesbeschlussentwurf über die Genehmigung der Charta vorgelegt hatte.
Travail.Suisse engagierte sich zu jener Zeit stark für die Ratifizierung der Charta. Drei Jahre später hatten die rechtlichen Argumente, die 1996 noch gegen die Ratifizierung vorgebracht werden konnten, ihre Stichhaltigkeit verloren. Das Hauptargument (Streikverbot im öffentlichen Dienst) wurde mit dem neuen Artikel zum Streikrecht im Zuge der Bundesverfassungsrevision, die das Volk im Rahmen einer Abstimmung angenommen hatte, aufgehoben. Die Abschaffung des Saisonierstatus bei Inkrafttreten des Abkommens über den freien Personenverkehr mit der EU sprach noch zusätzlich für eine Anpassung unserer Sozialgesetzgebung an den Inhalt der Charta. Deshalb intervenierte Travail.Suisse erneut, diesmal mit einem Schreiben an den Bundesrat, um den Ratifizierungsprozess wieder in Gang zu bringen. Doch nichts geschah …
Alle neuen Mitgliedstaaten der EU haben die Charta ratifiziert
Seither sind über zehn Jahre vergangen, und alle neuen Mitgliedstaaten der EU haben die Charta ratifiziert. Es ist daher erstaunlich, dass unser Land immer noch nicht dazu in der Lage ist. Der Wortlaut der Charta geht auf den Anfang der 1960er Jahre zurück (Unterzeichnung 1961 in Turin), also auf eine Zeit, in der die sozialen Rechte noch deutlich weniger entwickelt waren als heute. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als einen Grundsockel an sozialen Rechten. Übrigens trat in Reaktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen seither, vor allem in der Arbeitswelt, 1999 eine revidierte Sozialcharta in Kraft.  Die meisten Mitgliedstaaten des Europarats haben auch die revidierte Charta ratifiziert.
Es ist also höchste Zeit, dass die Schweiz die Charta endlich ratifiziert. Das wird an unserer Gesetzgebung, die der Charta entspricht, nicht viel ändern, gibt aber den Organisationen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, Stellung zu den Berichten zu nehmen, die unser Land dem Europarat im Rahmen des Kontrollverfahrens abliefern muss. Ausserdem können Beschwerden eingereicht werden, wenn unser Land auch das 1998 in Kraft getretene Kollektivbeschwerdeverfahren annimmt (14 Staaten haben dies bisher getan).
Wirksam wäre dieser Schritt aber vor allem nach aussen: Mit der Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta könnte unser Land zeigen, dass ihm die sozialen Rechte nicht gleichgültig sind, dass es ihnen ähnliche Bedeutung beimisst wie den bürgerlichen und politischen Rechten und dass es der Ansicht ist, dass ein Sockel an universellen sozialen Grundrechten in Europa eine unerlässliche Ergänzung zur Schaffung eines grossen europäischen Marktes ist.
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Die Europäische Sozialcharta kurz erklärt
Die Europäische Sozialcharta ist das Grundabkommen für den Schutz der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte in Europa.

Inhalt: Die Charta beinhaltet 19 Ziele (Teil I) und die entsprechenden Artikel (Teil II). Die in diesen Artikeln aufgeführten sozialen Rechte unterteilen sich in drei Kategorien: Arbeitsschutz, sozialer Schutz für die gesamte Bevölkerung und Schutz ausserhalb des Arbeitsumfeldes. Um die Charta zu ratifizieren, muss ein Staat eine gewisse Zahl ihrer Artikel für sich als bindend anerkennen. Darin müssen mindestens fünf der sieben Kernartikel enthalten sein. Die sieben Kernartikel sind: Recht auf Arbeit, Vereinigungsrecht, Recht auf Kollektivverhandlungen, Recht auf soziale Sicherheit, Recht auf soziale und medizinische Fürsorge, Recht der Familien auf sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz, Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien auf Schutz und Beistand.

Die revidierte Charta ermöglicht die Anpassung an die Entwicklung der sozialen Rechte. Neue Aspekte sind beispielsweise die verstärkte Gleichstellung von Mann und Frau, ein besserer Kündigungsschutz oder das Verbot der Diskriminierung.
Das Kontrollsystem erlaubt Einzelpersonen nicht, Beschwerden einzureichen, wie das bei der Europäischen Menschenrechtskonvention der Fall ist. Die Staaten sind jedoch verpflichtet, Berichte abzugeben, die geprüft werden. Werden Verstösse gegen gewisse Bestimmungen festgestellt, kann das Ministerkomitee eine Empfehlung an den betroffenen Staat richten. Obwohl diese Empfehlungen die Staaten nicht binden, sind die Regierungen verpflichtet, die Möglichkeit der Folgegebung zu prüfen.
Seit 1998 gibt es ausserdem ein Zusatzprotokoll, das ein Kollektivbeschwerdesystem bei Verletzungen der Charta vorsieht. Auf diesen Mechanismus können europäische Sozialpartner sowie nationale Sozialpartner aus dem betroffenen Staat zurückgreifen.
